
Passkontrolle bei Wiegen 
 
Beachte WKO C. § 4 Teilnahmeberechtigung 
 
Seite 1. Vergleich Passbild mit der zu wiegenden Person. 
 
Neues Bild 10 Jahre nach Ausstellung - nicht vor dem 18. Lebensjahr  - s. Paßordnung DJB 
Bei „Kinderbildern“ Anforderung von Personalausweis oder Führerschein etc. (öffentl. 
Dokument) 
 
Sichtkontrolle, wer die Ausstellung des Passes vorgenommen hat (Unterschrift/Stempel)  
Beachte: Die Erstausstellung übernimmt i.d.R. der Heimatverein; Duplikat von der GS 
 
Passkontrolle bei Listenkontrolle 
 
1. Vereinswechsel 
 
Sollte hier ein Eintrag vorhanden sein, muss der alte Verein mit Unterschrift/Stempel den 
Austritt zum "Datum" bestätigen. 
 
Die Eintragung neuer Verein eingetreten ab startberechtigt muss dann durch die GS 
bestätigt werden. Ohne diese Bestätigung ist der Kämpfer noch nicht im neuen Verein 
startberechtigt. 
 
Beachte: Nur die GS - kein anderen Stempelinhaber - hat die Umtragung zu bestätigen. 
 
2. Judo-Kyugrade  
Mindesteintrag 7. Kyu vorgeschrieben  
Beachte: Fehlt hier der Eintrag; Vermerk Wiegeliste und Erteilung vorläufiger 
Startberechtigung. Der Liga-Ausschuß prüft dann später die Rechtmäßigkeit. 
 
3. Jahres-Sichtvermerke 
 
Jahressichtmarke des lfd. Kalenderjahres muss vorhanden und entwertet (Verein) sein. 
Ansonsten entwertet der KR die J-Marke. Bis Ende Febr. wird die JM aus dem Vorjahr 
akzeptiert! 
 
Des Weiteren trägt er bzw. kontrolliert den Eintrag "NJV" neben der JM. Dieser Eintrag sagt 
aus, das er in der NJV-Liga als Kämpfer gemeldet/eingewogen worden ist - wichtig für 
andere Ligen. 
 
4. Vergleich Startliste 
 Abschließend ist durch Abgleich mit der Startliste / Pass die ordnungsgemäße 
Startberechtigung vorzunehmen. 
 
Allgemeines zur Startliste - Liga-Statut: 
 
Der Ligareferent erhält von den Vereinen nur die Startliste und ggf. Doppel- oder 
Fremdstartfreigaben. Daher ist es außerordentlich wichtig, dass bei jedem Kampftag und 
von jedem KR die komplette Kontrolle - s.o. - zu erfolgen hat. 
 
Fremd-/Doppelstart kann durch den Liga-Referenten oder durch die GS bestätigt werden. 
Dieser hat bis zum 1. Kampftag der Liga zu erfolgen - eine spätere Eintragung ist ungültig. 
 
 


